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VON JURGEN HUBNER

‚„Pazıfismus usste 1m Jahrhundert Antıiımıilıtarısmus seInN. Im Jahr-
hundert ann I: CS nıcht mehr sSeIN. Wıill PE 6S bleıben, schrumpft (S1: ZUT

ekte.“‘ Diese ese sStammıt nıcht VON einem Mılıtärstrategen, der nach Ant-
OoOrten auf dıe Anschläge der Terroristen Von New ork der Balı sucht DZW.
dem Pentagon nahe steht und dıe HCHS US-amerıkanısche Mılıtärstrategie
verteidigen sucht S1e sStammt VON keinem Geringeren als VON Erhard EDpDp-
ler, der als Friedenskämpfer dıe kırchlichen Posıtiıonen ZALT eıt der ach-
rüstungsdebatte entscheıdend epragt hat Er behauptet In seinem Jüngst
erschıienenen Buch „ Vom Gewaltmonopol ZUF Gewaltmarkt? “, ass nıcht
1Ur das Mılıtär VOT gewaltiıgen Herausforderungen und Veränderungen steht.
sondern insbesondere auch dıe kırchliche Friedensethik

Pazıfismus darf nıcht mehr Antımıilıtarısmus sSe1IN: Was aber ist dann?
Und Was bedeutet das für eıne Friedensethıik In chrıistlıcher Perspektive, dıe
der Option für eıne Gewaltfreiheit verpflichtet bleibt?

Zwıischen Intellektuellen bzw. Relıgi1onsführern in den USA und
Deutschland entbrannte deswegen nıcht zufällig ange VOT dem Irak-Krıeg
eine heftige Dıskussion die ethısche Rechtfertigung mılıtärıischer
Gewalt Ausgelöst wurde S1e urc das 1im Februar 2002 veröffentlichte
Manıfest ‚Wofür WIT kämpfe  .. Unterzeichnet wurde n VO  —_ Amuıltai
Etzionl, Samuel Huntington Un Francals ukuyama. Dıie Autoren des
Manifestes behaupten ausgehend VOoNn Werten W1e Menschenwürde oder

Jürgen Hübner ist Pfarrer iın Neuss un! etellvertretender Vorsitzender des Soz1ialethischen
Ausschusses der Ev. Kırche 1mM Rheılinland Uun! Herausgeber des kvangelıschen Oz1alle-
x1ıkons. Dieser Aufsatz ıst der aktualısıerte und überarbeıtete Habılıtatiıonsvortrag, der anl
der Ev-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum gehalten wurde.
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In Geyv alt

auDensSs- und Gew1issensftreiheit: Es g1bt ‚„Zeıtenon Gewalt  Glaubens- und Gewissensfreiheit: Es gibt „Zeiten ..., da die erste und wich-  tigste Reaktion auf das Böse ist, es zu stoppen. Es gibt Zeiten, da ist es  nicht nur moralisch erlaubt, sondern moralisch notwendig, Krieg zu führen  als Antwort auf verheerende Akte der Gewalt, des Hasses und der Unge-  rechtigkeit. Eine solche Zeit haben wir jetzt.‘“! Konsequent geht es darum,  die Idee eines gerechten Krieges zu rechtfertigen.  Dem hielt die deutsche Antwort „Eine Welt der Gerechtigkeit und des  Friedens sieht anders aus“® unter dem Eindruck des Afghanistan-Einsatzes  entgegen: „Doch genau diese moralischen Werte, die für uns universale  Gültigkeit haben, veranlassen uns, auch den Krieg, den Ihre Regierung und  ihre Verbündeten ... in der Anti-Terror-Allianz in Afghanistan führen und  dem bisher über 4000 unbeteiligte Menschen ... zum Opfer gefallen sind,  mit derselben Schärfe abzulehnen, wie wir den Massenmord an den Unbe-  teiligten durch den Terroranschlag verurteilen. Es gibt keine universal gül-  tigen Werte, die es erlauben, einen Massenmord mit einem Massenmord zu  rechtfertigen.‘“ Der Brief, unterschrieben u.a. von Walter Jens, Friedrich  Schorlemmer und Horst-Eberhard Richter, lehnt die Rede vom gerechten  Krieg vehement ab. Ein Krieg der Überlegenen gegen die Selbstmordat-  tentäter der Unterlegenen sei ein Anachronismus. An seine Stelle müssten  „weltweit akzeptable und allseits geachtete gemeinsame Spielregeln im  Zusammenleben der Menschen treten‘“, welche die Kooperation anstelle  von Konfrontation in den Vordergrund rücken.  Diese Debatte, die einen Vorgeschmack auf die transatlantische Verstim-  mung in Vorbereitung auf den Irak-Krieg bot, legt die friedensethischen  Grundfragen der Gegenwart offen: Ist es an der Zeit, die Lehre vom ge-  rechten Krieg angesichts der Terroranschläge, der Verbreitung von Massen-  vernichtungswaffen und grober Menschenrechtsverletzungen neu zu bele-  ben? Lässt sich aus christlicher Perspektive ein Einsatz militärischer  Gewalt ethisch rechtfertigen? Ist ein solcher Einsatz sogar als ethisch not-  wendig zu bezeichnen? Wie kann der offen zu Tage tretenden Gewalt  begegnet werden? Gibt es unter normativen Gesichtspunkten eine zu-  kunftsfähige Gesamtstrategie? Und schließlich: Wie sind die Einsätze im  Kosovo, in Afghanistan sowie im Irak im Blick auf eine entstehende Welt-  Innenpolitik zu bewerten?  358da dıie und wiıich-
tıgste Reaktıon auf das Ose 1st, 6S SLOpPpECN. ESs g1bt Zeıten, da ist CR

nıcht 11UT moralısch erlaubt, sondern moralısch notwendig, Krıeg führen
als Antwort auftf verheerende kte der Gewalt. des Hasses und der Unge-
rechtigkeıt. 1nNe solche eıt en WIT jetzt:  o6] Konsequent geht C darum,
dıe Idee e1Ines gerechten Krıeges rechtfertigen.

Dem 18 dıe deutsche Antwort „Eıne Welt der Gerechtigkeit un des
Friedens sieht anders qus‘“* dem INATrTuUuC des Afghanıstan-Eınsatzes

‚„„‚Doch diese moralıschen Werte, dıe für ulls unıversale
Gültigkeıit aben, veranlassen uNns, auch den Krıeg, den hre egiıerung und
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miıt derselben Schärfe abzulehnen, WI1IEeE WIT den Massenmord den nbe-
teılıgten UFC den Jerroranschlag verurteıulen. Es g1bt keıine unıversal gül-
tigen Werte., dıe erlauben, eınen Massenmord mıt einem Massenmord
rechtfertigen. Der rıef, unterschrieben VON 'aAlter Jens, Friedrich
Schorlemmer und Horst-Eberhard Richter, dıe ede VO gerechten
Krıeg vehement ab Kın Krıeg der Überlegenen dıe Selbstmordat-
entater der Unterlegenen se1 e1in Anachronismus. An selne Stelle üssten
‚„weltweıt akzeptable und allseıts geachtete gemeIınsame Spielregeln 1M
Zusammenleben der Menschen treten‘”. welche dıie Kooperatıon anstelle
VON Konfrontation In den Vordergrun rücken.

Diese Debatte, dıe eınen Vorgeschmack auf dıe transatlantısche Verstim-
INUNg In Vorbereıitung auf den rak-Krıeg bot, legt dıe friedensethischen
Grundfragen der Gegenwart en Ist CS der Zeıt. dıe Lehre VO Cr
rechten Krıeg angesichts der Terroranschläge, der Verbreıitung VON Massen-
vernichtungswaffen un grober Menschenrechtsverletzungen NECUu bele-
ben? LÄässt sıch Aaus christliıcher Perspektive eın Eınsatz mılıtärischer
Gewalt thısch rechtfertigen? Ist e1in olcher Eıinsatz als thısch NnOTL-
wendıg bezeichnen? Wıe kann der offen Jage tretenden Gewalt
egegnet werden? ıbt S normatıven Gesichtspunkten eıne
kunftsfähige Gesamtstrategie? Und Sschheblıc Wıe sınd dıe Eınsätze 1m
KOSOVO, in Afghanıstan SOWIE 1im Irak 1m ıe auf eiıne entstehende Welt-
Innenpolıtik bewerten?
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Der schleichende SCALE: Von der C  re Vom gerechten 7TE  c.6 In
rel Phasen Eın geschichtlicher UÜberblick

FF Die re VO. gerechten rieQ als odell ZUT Begrenzung
milıtärischer (ewalt (Augustinus UN): Thomas Von Aquin)

Das Motıv eInes eılıgen und gerechten eges begegnet in en el1-
g]1onen und relıg1ösen Gemennschaften. egründe wurde diese TE inner-
halb des Christentums VO Kırchenvater Aug2ustinus. Und 168 geschah
einer Zeıt, als dıe christlicheFin das System polıtıscher Verantwortung
eingebunden wurde. Miıt dem Maıländer und dem Fall Roms dem
Ansturm der Goten Musste Augustinus systematısch darlegen, welchen
Anteıl Chrıisten der Realpolıtı en Sollten S1e sıch AdUus der Polıtik her-
dus halten? Waren s1e mıt iıhrem Pazıtl!ismus verantwortlich für den
Untergang Roms? Augustinus welst diese 1E weıt VON sıch. Chrıisten
erwarten den eschatologıschen Frieden und darum können S1Ee 1mM Feld der
Realpolıti zusammenarbeıten mıt Nıchtchrıisten, dıe den Staat als (Jarant
des ırdıschen Friedens leıten. ugleıc versteht Augustinus dıe polıtısche
Aufgabe als zeıtlıch-ırdiısche Entsprechung ZUT eschatologıschen Verhe1-
Bung und ann Chrıisten ZUT Miıtverantwortung In der Realpolıtı mot1-
vieren. Der I8 ist dıe gerechte Eıintracht (ordinata COoncordia). Wer diese
Eıintracht stört, der 111USS aran gehinde werden auch mıttels mılıtärıscher
Gewalt Augustinus er in er „Gerechte Kriege plleg INan als
solche definıeren, dıe Unrecht nden: sSe1 e ’ ass eın 'olk oder en Staat,
dıie mıt Krıeg überziehen SInd, versäumen, das Unrecht wlieder u_
machen, das VON den gen geschehen Ist, oder zurückzugeben, Wädas ÜTrcC
Unrecht C  INCN ist.“® Im Fall eıner milhtärischen Auseimanderset-
ZUNg stehen sıch deshalb dıe Gegner WIEe Rıchter und Straffälliger gegenüber.
Zie]l gerechter Krıiege ist also dıe Verteidigung eInNes den cNrıstlıchen Prinzıi-
pıen verpflichteten polıtiıschen Systems Gerechte Krıege setizen e1 eın
klares Bıld VON dem VOTAaUS, WAas Unrecht 1st Nämlıich dıe Verletzung eben
dieses polıtıschen Systems DIe Definiıtionsmacht über ec und Unrecht
kommt somıt den chrıistlich beeinflussten polıtıschen Autorıtäten
enAugustinus WarTr CS insbesondere Thomas Von quin, der dıe TE

VO gerechten Krıeg konsensfähig machte. Er entfaltet systematısch dıe
Lehre VO gerechten Krıeg Und ZWar 1mM Abschnıiıtt der theologica
über dıie ugenden, SCHNAUCI in der Beschäftigung mıt der theologıschen
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Dekade zur Überwindung von Gewalt
Tugend der Liebe‘‘.* 7u ıhnen gehö dıe Krıegserklärung NTC dıie autOr1-
s1ıerte polıtische Gewalt (auctoritas PDFINCIDLS), das Vorliıegen eines schwer-
wiegenden Grundes, dem auf keıne andere Weılse Genüge werden
ann (CAusSa LUSta), die Orlentierung der Wiıederherstellung des Friedens
und dem treben nach eıner für dıe (Guten Hr dıe Züchtigung des
Bösen (recta intenti0). DiIie Bedingung soll prıvate Kräfte. dıe einen
Krıeg schüren, in aum halten, dıie zweıte Bedingung nthält 1mM Kern e1n
übergreifendes Verständnıiıs VON ec und Unrecht:; das drıitte Krıterium
ordert dıie Gee1gnetheıt mılıtärıscher (Gewalt für dıe Wiıederherstellung des
Friedens. DIie re VO gerechten Krıieg dient a1soO der Zähmung gewalt-
tätıger Auselnandersetzungen. Dadurch jedoch, dass Thomas VON Aquın
dıe Te VO gerechten rieg in den Abschnıiıtt über dıie ugenden e1IN-
ordnet, kommen auch intentionalıstische Komponenten 1INs pıe Wer legt
fest, welches mılıtärische Verhalten tugendhaft DZW welches böse und des-

bestrafen ist? uch hıer wırd klar vorausgesetzt, dass dies uUurc
dıe Instıtutionen der chrıistlıchen Kırche In Verbindung mMıt dem Landes-
herrn, Fürsten Ooder Kaıser entschıeden wurde.

Be1l Augustinus WIE be1 Ihomas stellt dıe Te VO gerechten rıeg
elne ompromı1ssethı dar DIie ECAHTISEICHE UOption für Gewaltfreiheit sollte

mıt der Realpolıtı verbunden werden. dass unverme1ı1dbare Krıege we1lt-
gehend humanısıert wurden.? Vom Kern her INUSS in der christliıchen
Rezeption dıie Tre VO gerechten Krıeg alsSO eher als eıne Tre VOoNn der
gerechten Verteidigung beschrıeben werden. FEınes seizen Augustin und
Ihomas e1 allerdings VOTaus und dıes darf nıcht übersehen werden:
Zunächst eiıne geme1ınsame Überzeugung VOoON dem, W äds ec und Was

Unrecht Ist. Und auch eıne are Vorstellung VOonN dem, der über ec und
Unrecht entscheı1det, WeT also eıne entsprechende Definıtionsmacht besıtzt.

Die Grenzen der re VO. gerechten rie2 UNi das Entstehen eines
Völkerrechts (Luther, de Vitoria UN) Grotius)

Spätestens mıt der Reformationszeit wırd diese gemeInsame Vorstellung
brüch1g. SO verwundert 6S auch nıcht, dass Martıin Luther in selner Schrift
; Kriegsleute auch In selıgem an se1n können (1526) alle Krıterien
und Unterscheidungen der re VO gerechten Krıeg mıt einem Satz ZUT

Seıite chıebt und UT eiınen TUN zulässt, dem eıne Gewaltanwen-
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dung geboten se1in annn Den ngrilfskrieg ber auch ann soll der 1:an-
desherr nıcht in eigener aCcC rıchten, sondern jederzeıt das übergeordnete
Reichsrec einhalten. An dıie Stelle der 1USta trıtt damıt eın Z_
überschreıtendes Recht,’ dıe Stelle der ora ansatzwelılse das ec ESs
soll das ürverhalten derjen1ıgen verhindern, dıe sıch ZUT (Gewalt-
anwendung CZWUNSCH sehen.

Weıterentwickelt wurde dieser Gedanke VO spanıschen Scholastıker
FranciScOo de Vitoria N der Schule VON Salamanca. Er vertrıtt dem
Eindruck der grauenvollen spanıschen Eroberungskriege in üdamerıka dıe
ehre. ass eın Krıeg eINes ıstlıchen Staates eın ungläubiıges olk
nıcht qls in sıch selbst gerecht gelten könne ® Was eC und Was Unrecht Ist,
könne nıcht mehr eine elızıon festlegen, sondern MUSSe unıversal gelten:
DiIie Idee eInes gemeınsamen Völkerrechtes geboren Es trıtt 1UN die
Stelle des kaıserliıchen oder päpstlıchen Machtanspruchs. Damıt wiıird die
rage nach der LUSIA, bIıs Ins Miıttelalter hıneın das bestimmende Fle-
ment der Lehre VO gerechten Krıieg, inhaltlıch Hre eın dıie Menschheıit
umspannendes Völkerrecht gefüllt 1C mehr eıne aCcC oder eine oral,
sondern ene trıtt NunNn mıt dem Anspruch auf Universalıtät auft.

arau baute Hu20 (Grotius auf, der Vater des klassıschen Völkerrechts
Er War schockıert über dıie Maßlosigkeıt der Ereignisse während des
O-jährigen eges Und 61 SC mıt seinem Werk „De Ure DACLS
dıe Grundlage für den endgültigen SCAIE| der TE VO gerechten
e} Im Wesen des Krieges qals FE  1ıcher Auseinandersetzung 1eg 6S

nach Grotius, dass e1: Seıiten dıe Überzeugung vertreten, S1e verteidigten
das ihnen lHleıine Zustehende A die Stelle der Tre VOoO gerechten Krıeg
trıtt damıt der bellum IUStumM ULFAQUE und das C6 auf Kriegs-
führung 1eg 1L1UN JNeine beım staatlıchen Souverän. e1ım Krıeg geht W

nıcht mehr übergreifende sıttlıche Normen, sondern polıtısche
Zweckmäßigkeitserwägungen. Und dıe Kriegsführung wırd bestimmt
urc e1n unıversal gültiges Völkerrecht

Endgültiger SCALE: Von der re VOo. gerechten rie2
Die Visıon einer kollektiven Friedensordnung

Das klassische Völkerrecht als Kriıegsführungsrecht versucht nıcht, den
Krieg als ıttel der Polıtiık äachten. Und doch keimt In der Verrecht-
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iıchung der Kriıegsführung bereıts die Idee weıtergehender völkerrecht-
lıcher Bındungen SOWIE eiıner Frıiedensordnung.*' Aufgegriffen wurden sS1e

VON Immanuel Kant mıt se1ıner Schriuft . ZUum ewigen Frieden‘‘.!?* Kant
ehrt, ass der Frieden eın Naturzustand sel, sondern erst gestiftet werden
MUSSE Und dies geschehe 1mM Rahmen des Staates dadurch, dass dıe eINn-
zeinen Staaten sıch Aaus freiıer Selbstbestimmung bınden. eben urc eın
natıonales( Iies MUSSE analog für den internationalen Frieden gelten

In der Oorm eines ründenden Völkerbundes Im Völkerbund würden
sıch dıe Staaten als fre1 und gleich anerkennen und sıch einem VOoN ıhnen
gemeIınsam anerkannten (jesetz unterordnen. Weıiıl aber der OSse ıIn den
Völkern anschaubar Sel, bedarf 6cSs ach Kant e1Ines gemeınsamen Rechts,

dem Bösen FEınhalt gebleten. Miıt Kants Friedensschriuft trıtt die
Stelle des klassıschen Völkerrechts dıe Vısıon eıner kollektiven Friedens-
ordnung Getragen wırd S1e VON der FEinsıcht: Eın Völkerrecht als 1e2S-
recht egründen, ist ein Wıderspruch In sıch selbst er Übergang VO

klassıschen Völkerrec qls ecC der SOUVvVeranen Staaten auf Kriegs-
führung Z modernen Völkerrecht sıch be1 Kant

Praktisch umgesetzt wurde diese Vısıon nach ersten Versuchen Ende des
Ja  underts dem Eindruck der Katastrophe des Ersten Welt-

leges: zunächst zaghaft mıt der Gründung des Völkerbundes (1919)
ann miıt der Einschränkung des irelıen Kriıegsführungsrechtes 1mM Briand-
Kellogg-Pakt (1928), SOWIeEe schhlıießlich mıt dem Gewaltverbot der

(1948) Das moderne Völkerrecht ll Gewaltanwendung eindäm-
INCN, verhindern DZW. gänzlıc ıllegıtıme Kriegseinsätze identifizieren.
(GenauSwerden damıt dıe Grenzzıehungen AUuUsSs der Tre VO

gerechten Krıeg ın den Formulıerungen des Völkerrechts übernommen. An
dıe Stelle der ora trıtt endgültig dase

Zusammenfassend lässt sıch also DIie Theorıe des gerechten Krıie-
SCS beruht auf Selbstermächtigung WI1IEe Selbstbindung überlegener oder
sıch für überlegen haltender polıtischer Gesellschaften gegenüber grund-
sätzlıch Ungleıichen.‘ DiIie cCNrıstliıche Rezeption dieser Theorıe hat dazu
beigetragen, das Element der Selbstbindung betonen. Das Element der
Selbstermächtigung wurde In der Zeıt der Reformatıon zurückgenommen.
Schrittweise wurde 6X Urc eıne unabhängige drıtte nstanz ersetzt das
Völkerrecht
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IDie Aufgabe einer christlichen Friedensethi nach em Scheitern der
re Vo gerechten rıe2

Dl Die Lehre VO. gerechten rie2 Ideologieverdacht
DER ze1gt dieser kurze Überblick ZAHT: Geschichte der TE VO gerech-

ten Krıeg S1ıe ist qußerordentlıc wandlungsfäh1ig und zeıtgebunden. Sıe 1st
eın Teıl der Geschichte och ann S1e nıcht als eın ernsthafter Bestandte1
eıner chrıistlıchen Friedenseth1i dem Vorzeichen eıner globalısıerten
Gesellschaft bezeıiıchnet werden.!* Es besteht erstiens eın objektives Wer-
Yy mehr, das vorgı1ıbt, Was als ec gılt und NOTLTalls mıt mılıtärischer
Gewalt durchzusetzen ist. An seıne Stelle trat mıt Francısco de Vıtoria und
Hugo Grotius zunehmend mehr das Völkerrecht, mıt Immanuel Kant und
der Gründung der Vereıinten Natıonen eIin System kolle  1ver Sıcherheit
Mehr und mehr wurden rechtliıche und ethiısche Krıterien voneınander
unterschieden, der Krıeg entmoralısıert. An dieser Entwicklung en
chrıstlıche ITheologen entscheıdend mıtgewirkt und dies Sanz 1m Sınne
einer Optıon für Gewaltfreıiheıt, elıner Mınımierung VOoN Gewalt SOWIE
eıner Anerkennung des Gegenübers: Gewalt endet dort, das eC
beginnt Diese Entwıcklung rückgängı1g machen wollen, 1eße, eıne
historische Entwiıcklung SOWIE fundamental veränderte Rahmenbedingun-
SCH 1gnorleren. Und ß 1eße, dıie bleibende Verpflichtung eıner chrıst-
lıchen Friedensethi in rage tellen Deswegen WarTr 6 NUr konsequent,
dass dıie Kırchen während des Irak-Krieges klar tellung bezogen
en

/weitens ze1ıgt gerade der globale Terrorismus und das meıne ich mıt
den veränderten Rahmenbedingungen: DIie Konflıkte eiıner globalısıerten
Welt lassen sıch nıcht In dıe Kategorıie Krıeg einordnen. Privatisierte
Gewalt, betont Erhard Eppler C entzieht sıch der Untersche1-
dung zwıschen Krıeg und Frıieden ‚„„Wo S1e sıch austobt, 1st eın Friede
ber auch eınKKOS0OVO, al und dıe möglıche Verbreıtung
VON Massenvernichtungswaffen In Händen VOoN Terroristen stehen für For-
INnen der „NCUC Krıiege””, für unterschıiedliche Formen prıvatısıerter (Ge-
walt S1ıe sınd nıcht mehr unbedingt eiınen Staatssouverän gebunden
bzw. können nıcht mehr da den Staatssouverän eingedämmt werden !6
Kennzeichen dieser prıvatısıerten Gewalt als eıner der Herausforderungen
im Zeıtalter der Globalısıerung SINd: Erstens dıe Unfassbarkeiıt und Un-
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siıcherheiıt des Gegners, zweıtens dıe globale Präsenz, drittens dıe (Gjesetz-
losıgkeıt, viertens dıie LÖösung VON Verbindungen einem bestehenden
Staat, fünftens dıe Ökonomisierung VonNn Gewalt SOWIE sechstens iıhre Bın-
dung eiınen relıg1ösen Fundamentalısmus.

Es ware also m. E kurzschlüssı1g, qals zeıtgemäße Alternative Z adıkal
pazıfıstıschen Denken dıe re VO gerechten Krıeg Das
INUSS auch für dıe Versuche gelten, aKTtuelle ONTIlıkte and der Krıte-
rien AdUus der re VO gerechten Krıeg beurteılen. Denn das Ja
VOTQaUS, dass 6S neben ungerechten Mılıtäreinsätzen auch gerechte gebe
em stellt sıch dıe unlösbare rage Wer entscheı1idet denn letztlich über
dıe Auslegung dieser Krıiterien? FEın Höchstmaß Subjektivıtät kommt
hiler 1INs pı1e Jede Rede VoNn dieser Tre INUSS a1sSO Ideologiever-
aC gestellt werden: Was soll mıiıt der ezugnahme auftf diese re
erreicht werden? elche machtpolitischen Interessen könnten sıch anın-
ter verbergen? Diese Fragen MUSSsSeN verschärft angesichts des rak-Krieges
gestellt werden.

Die E:  re VO. gerechten Frieden‘“ als Alternative ?

Ende der achtziıger Te en kırchliche Konferenzen dıe re VO

gerechten Krıeg Aaus diesem Grunde UC dıe re VO gerechten TIe-
den ersetzt.!’ An dıe Stelle einer Abschreckung sollten Verhältnisse der
Anerkennung treten Anerkennung un Achtung chaffen Friıeden, nıcht
aber dıie og1 der Abschreckung und Abgrenzung. In der Befürwortung
der Tre VO gerechten Frieden stimmen dıe Erklärungen beıder eut-
schen Gro  ırchen In den neunzı1ger Jahren übereıin; !® S1e bıldet dıe Basıs
für dıe geme1iınsame Stellungnahme SE Irak-Krıeg. Zu diıesem el
gehören Elemente W1E ökonomischer Ausgleıich ZUau krasser Unge-
rechtigkeıten, eine dıe Freiheit schützende Rechtsstaatlıchkeıit, Förderung
des Völkerrechts und der internationalen Organısatıonen, der Umgang mıt
Mınderheıiten un Menschen anderer Weltanschauung.

hne rage können dıie Leistungen dieses Leıtbildes nıcht in Abrede
gestellt werden: Friıeden ohne Gerechtigkeıt 1st NUr eın Scheinfriede Und
dieser ruft noch viel rößere strukturelle Gewalt hervor. ıine neolıbDberale
Globalısıerung ohne soz1alen Rahmen erzZeugt zuviel soz1lale Ungleıichheıt.
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S1e rag damıt ZUT Privatisıerung VoN Gewalt be1 Das verhıindern. ist
bleibende Verpflichtung eıner christlıchen Friedenseth1

Jedoch ann CS m. E nıcht angehen, In elıner Welt-Sozıialpolitik das A
heilmıiıttel den globalen lerror erblicken der Sal dıe Globalısıie-
IunNns ZU Hauptschuldigen für den Ausbruch VoNn Gewalt erklären:
Benannt werden mMussen vielmehr dıe Girenzen der re VO gerechten
Frieden angesichts elıner NCUu strukturjerten Weltgesellschaft. Nämlıich Wıe
ann Gewalt be1l Rechtsbruc eingedämmt werden? Wann und wel-
chen Krıterien ist polızeıliıchen spekten der Eınsatz VON Gewalt

geboten? Was ist (un, WE eın Staat dıe Zusammenarbeiıt mıiıt der
internationalen Gemennschaft verweıgert und Resolutionen der Vereıinten
Natıonen mi1issachtet? Auf diese Fragen <1bt dase VO gerechten
Frieden keine are Antwort. der SCHAUCT.: keine eindeutigen Antworten.
Für den eınen bedeutet das c1  1  e ass des Kampfes für Gerechtig-
e1ıt wıllen Gewalt einzusetzen ist SO wırd der ATfghanıstan-Einsatz mıt
gewlssen Vorbehalten thisch gerechtfertigt. Für den anderen ist gerade
diese Schlussfolgerung nıcht möglıch Idıie ethısche Grundforderung des
gerechten Friedens gelte auch be1 der JTerrorbekämpfung. Und das e}
konkret Die polıtıschen ıttel mMussen bıs 7U Letzten ausgeschöpft WCCI1-

den. Was 1m Fall ATghanıstan nıcht geschehen se1 DiIie Te VO gerech-
ten Frieden wiırkt also WIEe eın zahnloser 1ger. Denn S1e och Sanz
den Geilist des Ust-West-Gegensatzes. ber dıe re VO gerechten TIle-
den INUSS hınausgedacht werden: Das ist dıe ethısche Aufgabe, dıe sıch Adus
den Konflikten 1mM KOS0OVO und In Afghanıstan, aber auch aus dem Irak-
Krıeg für eiıne cArıstlıche Friedensethi erg1bt.

D Die ethische Aufgabe: Friedensförderung Un Begrenzung Von (Gewalt
komplementär sehen

Man INUSS sıch verabschıieden Von der ede VO gerechten Krıeg und
damıt auch dem verschleiernden egr1 des eges Dann wırd auch der
1C frei werden für dıe vielfältigen Formen prıvatisierter Gewalt:!9 7B
für innerstaatliche Gewalt VO Bürgerkrieg bıs hın ZUuU GenozI1d, für das
Entstehen eines Gewaltmarktes als Ersatz für eine nıcht mehr ausreichend
effektive Polızeitruppe, für dıe VOoN internatıionalen Verbrecherorganisatio-
Nen und Drogenhändlern ausgehende Gewalt, für dıe Formen des interna-
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t1onalen Terrorısmus, für paramılıtärısche Bündniısse be1 gleichzeıtiger
NmMac der staatlıchen Instıtutionen. Der Staatsverlust infolge der Gllo-
balısıerungsprozesse macht eıne Privatisierung der Gewalt unausweichlıch
WIE auch prıvatısıerte Gewalt wıederum die Schwächung des Staates FÖr:
dert Unter dıesen Bedingungen g1bt 6S keinen gerechten Krıeg mehr.

ber dıe re VO gerechten Frieden stÖößt hler auch ıhre Grenzen.
Denn ON stellt sıch dıe rage, ob diesen Voraussetzungen gerecht-
fertigte Gewaltanwendung 1m Sınne der Begrenzung eskalıerender Gewalt
geben kann und INUSS Dıie Barmer ese sagtl Sanz In diesem Sınne, dass
‚„„der Staat nach göttliıcher Anordnung dıie Aufgabe hat, In der noch nıcht
erlösten Welttionalen Terrorismus, für paramilitärische Bündnisse bei gleichzeitiger  Ohnmacht der staatlichen Institutionen. Der Staatsverlust infolge der Glo-  balisierungsprozesse macht eine Privatisierung der Gewalt unausweichlich  wie auch privatisierte Gewalt wiederum die Schwächung des Staates för-  dert. Unter diesen Bedingungen gibt es keinen gerechten Krieg mehr.  Aber die Lehre vom gerechten Frieden stößt hier auch an ihre Grenzen.  Denn es stellt sich die Frage, ob es unter diesen Voraussetzungen gerecht-  fertigte Gewaltanwendung im Sinne der Begrenzung eskalierender Gewalt  geben kann und muss. Die 5. Barmer These sagt ganz in diesem Sinne, dass  „der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht  erlösten Welt ... nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen  Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und  Frieden zu sorgen“‘.?°® Was hier kontextbezogen für den Nationalstaat aus-  gesagt wird, muss auch für eine globalisierte Gesellschaft gelten. Es ist zu  bedenken, welche friedensfördernden Maßnahmen präventiv und welche  gewaltfreien Mittel der Konfliktbewältigung zu intensivieren sind. Darüber  hinaus sind die Kriterien komplementär zu diskutieren, die polizeiliche  Gewaltanwendung sinnvoll oder sogar notwendig machen, wenn Staaten  oder Terrorgruppen aus dem internationalen Konsens ausscheren und die  internationale Gemeinschaft bedrohen.  2.4. Aufgabe einer Friedensethik: Das Völkerrecht unter ethischen  Gesichtspunkten überprüfen  Und das ist der Bezugspunkt einer Friedensethik, eben auch einer christ-  lichen Friedensethik: das Völkerrecht sowie die Institutionen zur Ab-  sicherung einer kollektiven Friedensordnung. Es muss unter normativen  Gesichtspunkten diskutiert werden. Trägt es den Elementen der Selbstbin-  dung genügend Rechnung? Dabei wird es hilfreich sein, einen Minimalbe-  stand an Kriterien zu schaffen, der mit der Orientierung an den Menschen-  rechten im Sinne einer Gewaltkritik und -begrenzung kompatibel gemacht  werden kann: Gegengewalt dient erstens der Verteidigung bedrohter Men-  schen, ihrer Würde und nicht den eigenen Interessen. Zweitens: Gewaltan-  wendung ist an eine übergeordnete und damit unabhängige Autorität zu  binden, die Gewaltanwendung zum Schutz der Menschen löst von religiö-  sen, kulturellen oder ökonomischen Gesichtspunkten. Jede Form von  366nach dem Maß menschlıcher Einsıiıcht und menschlichen
Vermögens Androhung und usübung VON Gewalt für eCcC und
Frieden sorgen‘.“° Was hlıer Kontextbezogen für den Natıonalstaat aus-

gesagt wırd, 11 USS auch für eiıne globalısıerte Gesellschaft gelten. Es ist
edenken, welche friedensfördernden aßnahmen präventiv und welche
gewaltfreıen ıtte] der Konflıktbewältigung intens1ivieren SInNd. Darüber
hınaus sınd die Kriıterien komplementär dıskutieren, dıe polızeıliche
Gewaltanwendung sınnvoll oder notwendıig machen, WENN Staaten
oder Jerrorgruppen AdUus dem internatiıonalen Konsens ausscheren und die
internatıionale (Gememnschaft edronen

Aufgabe einer Friedensethi Das Völkerrec. ethischen
Gesichtspunkten überprüfen

Und das ist der Bezugspunkt eıner Friıedensethiık, eben auch eiıner chrıst-
lıchen Friedenseth1 das Völkerrecht SOWIE dıe Instiıtutionen ZUT Ab-
sıcherung einer kollektiven Friedensordnung. Es INUSS normatıven
Gesichtspunkten diskutiert werden. räg 6C den Elementen der Selbstbıin-
dung genügen Rechnung? e1 wırd OS hılfreich se1n, eınen Mınımalbe-
stand Kriterien schaffen, der mıt der Orientierung den Menschen-
rechten 1im Sınne einer Gewaltkrıitik und -begrenzung kompatıbel emacht
werden annn Gegengewalt dıent erstens der Verteidigung bedrohter Men-
schen, iıhrerUr und nıcht den eigenen Interessen. /welıltens: (Gewaltan-
wendung ist eıne übergeordnete und damıt unabhängige Autoriıtät
bınden, dıe Gewaltanwendung Z Schutz der Menschen löst VON el121Öö-
SCH, kulturellen oder ökonomischen Gesichtspunkten. Jede Oorm Von
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Gewaltanwendung INUuSsSsS drittens auftf eın klar definıertes Ziel ausgerichtet
se1in und dieses Ziel €L Wiederherstellung der Friedensordnung SOWI1E
Schutz der bedrohten Menschen. Viertens: Der Schutz der unbeteılıgten
ersonen und dıe Verhältnismäßigkeit der ıttel Sınd wahren.

Und ann tellen sıch olgende Grundiragen: Können dıe Krıiterien im
Völkerrecht verortet werden??! 1bt Schwachstellen des Völkerrechts,
dıe elne e1igene der internatıonalen Gemeinschaften erforderlı
macht? Schließlic ist ach den Eınsätzen 1m KOSOVO und in Afghanıstan

iragen: Besıtzt das Völkerrecht für polizeıliche aßnahmen ausre1-
chende organısatorısche Voraussetzungen? Ist das Instrumentarıum ZUT ADB-
sıcherung eıner Friedensordnung umfangreıch genug? Und nach dem Irak-
Krieg stellt sıch dıe rage elche Zukunft hat das Völkerrecht überhaupt
noch autf der Basıs der Vereinten Natiıonen? Wıe ist C weıterzuent-
wıckeln. ass 6S den gegenwärtigen Herausforderungen standhält und nıcht
SA Spielball mächtiger Interessen wıird? Diese Fragen und Bewertungen
weılsen hın auf das odell e1Ines wehrhaften Völkerrechts FEınen gerechten
Krıeg g1bt 6® nıcht ber einen gerechten Frieden ohne eın wehrhaftes
Völkerrecht wırd es 1n elıner unerlösten Welt auch nıcht geben können.

Eın olcher Ansatz, der sıich VonN dem Entwurf Michael Haspels euttlic
unterscheı1det, pendelt zwıschen Moralıtät und Legalıtät hın und her. Er
achtet dıe Bedeutung des bestehenden internationalen Rechts Gewalt ann
A ehesten Urc eıne effektive chtsordnung eingedämmt werden.
ugle1ıc geht e1in derartıger Ansatz nıcht In eiınen blınden Rechtsposıitivis-
I1NUS auf. Er rag krıtisch nach Möglıchkeıiten der Weıiterentwicklung des
Rechts normatıven Gesichtspunkten. Und Er ar dıe Bedingungen,

denen zulässıge Formen der Gewaltanwendung vorhegen.
Es ist €e1 beachten, dass VoNnNn „zulässıgen", nıcht aber VoN „gerech-

ten  o Möglichkeiten der Gewaltanwendung dıie ede ist Denn WCI Gewalt
anwendet und sSEC1 CS; einem Rechtsbruc vorzubeugen bzw Men-
schen schützen nımmt e1 unweıigerlich Schuld VOT (jott auf sıch.
TE111C auch derjen1ge, der notwendiıge unterlässt. Es g1bt keıne
Gewaltanwendung, dıe gerecht ist Dies entschuldıg nıchts, sondern VCI-

pfliıchte einem Höchstmaß Objektivıtät. Die (ründe für e1in möglı-
ches Handeln oder Nichthandeln sınd offen egen SO ühren auch diese
etzten Überlegufigen des zweıten Abschnuıtts ZUT orderung eine chrıst-
1C Friedensethik, das Völkerrecht den normatıven Gesichtspunk-
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ten prüfen und stärken. Auf dieser enNne können Chrıisten und iıcht-
chrıisten zusammenarbeıten. Frieden ist eben e1n Prozess wechselseıtiger
Anerkennung und eıne Praxıs gemeiInsamer Siıcherheit 1m us des
Rechts

Was jedoch ist das Völkerrecht? Vor welchen Veränderungen steht es’”
Wıe sınd diese 1im 1C auf dıie Privatisierung VON Gewalt SOWIE auf die
Nıcht- Verbreitung VON Massenvernichtungswaifen beurte1ilen? elche
Herausforderungen ergeben sıch Aaus dem rak-Krieg, In dem die edeu-
(ung des Völkerrechts und se1lner Instıtutionen en ZUT Dıskussion gestellt
wurden?

(Gewa  erbot Un Menschenrechtsschutz: Rechtsethische Überlegun-
sen ZUrFr Weiıterentwicklung der internationalen Friedensordnung
A Das moderne Völkerrec. auf dem Weg ZUFM Weltinnenrecht

Das Völkerrecht 1st en „ 1aw In actıon “, eın stark polıtıkorientiertes
ecC Es eiIinde sıch in ständıger Weıterentwıicklung un: diese Wand-
lung ist se1ıt Anfang der neunzı1ger re eıne fundamentale, se1it der Jahr-
tausendwende elıne dramatısche. Es <1bt Z7WEeI1 normatıve Grundsäulen des
modernen V ölkerrechts,+* dıe als unaufgebbar bezeıichnet werden ussen
Die eıne rundsäule ist das Gewaltverbot (Art 27 der Charta der Vereıin-
ten Natıonen): „Alle Mıtglieder der unterlassen in ihren internationa-
len Bezıehungen jede dıe terrıtor1ilale Unversehrtheit oder dıie politı-
sche Unabhängigkeıt eiınes Staates gerichtete oder mıt den Zielen der
Vereinten Natıonen unvereınbare Androhung oder Anwendung VOoN
Gewalt.“ Dieser Artıkel ersetzt damıt das freie Kriegsführungsrecht S(OU-
veraner Staaten uUurc &1n System kollektiver Sicherheit SOWIEe eın unda-
mentales Interventionsverbot. Ausgenommen werden VON dieser unda-
mentalnorm erstens NUr das naturgegebene C auf Selbstverteidigung
nach Artıkel I zweıtens /wangsmaßnahmen 1m Fall einer Bedrohung des
Weltfriedens ach Kapıtel NI der UN-Charta In beıden Fällen INUSS der
N-Sıcherheitsrat dıe Bedrohung teststellen Er leitet dann wangsmaß-
nahmen ein der C bıllıgt dem angegrıiffenen Staat dıie Selbstverteidigung
Z bIs der Siıcherheitsrat weıterführende Beschlüsse ergreıft. Seinem Gel-
tungsumfang nach ist das Gewaltverbot strıkt auf die internationale.
zwıschenstaatliche Anwendung oder Androhung VON Gewalt begrenzt.
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U UÜbe VO.:  > eWwW It

DiIie andere aule des Völkerrechts sınd dıe Menschenrechte. war hält
dıe N-Charta dıe Vereinten Natıonen zunächst 11UT VaSC „dıe Achtung
VOT den Menschenrechten und Grundfreiheiten ür alle ohne Unterschie
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der elıgıon Öördern und

festigen“ (Art L:3) och urc dıe Menschenrechtsdeklaratiıon VonNn

948 SOWIE e Menschenrechtspakte VON 966 wurden dıe Menschen-
rechte 1mM modernen Völkerrecht hnlıch fest verankert WIE das Friedens-
völkerrecht und das Gewaltverbot. Hınzu kommen verschiedene andere
Menschenrechtskonventionen, WIEe cdıie Völkermordkonvention VoN 948
und dıe Folterkonvention VON 1984 Der unıverselle Menschenrechtsschutz
WarTr in der Geschichte der Menschheit noch nıe stark entwiıickelt WIe
heute Nur noch wenıge Staaten un: Indıyıduen bestreıten heute, ass der
Schutz der Menschenrechte eıne globale Verpflichtung darstellt uch auf
regıonaler Basıs erlangt der Menschenrechtsschutz eiıne noch nıe da SCWC-
SCHNEC Priorität.®

Seıt Begınn der neunziger Jahre zeichnen sıch 1UN erhebliche Verände-
ab Dıie Menschenrechtsverletzungen 1M Irak ebende Schuten,

ıIn Bosnıien ebende Muslıme SOWIE in Ruanda ebende Tuts1ı
werden als Friedensbedrohung des Weltfriedens verurteiılt. Erheblich
erweıtert wırd damıt der Begrıiff der verbotenen Gewaltanwendung. Er
wiırd nıcht mehr ausschlhlıießlich auf dıie zwıschenstaatlıche Anwendung und
Androhung Von (Gewalt bezogen Die Kontrolle ber dıe Eınhaltung des
Gewaltverbots wırd 1mM zunehmenden Maße auch auf innerstaatlıche VOor-
nge ausgedehnt, jedenfalls dann, WENN schwere Menschenrechtsverlet-
ZUNSCNH vorlıegen.“* uch VOoN der anderen Seıite stellen sıch Veränderungen
eın Im modernen Völkerrecht gelten neben den Staaten mehr und mehr
auch Indıyiduen als Rechtssubjekte. Das Völkerrec bındet inzwıschen
nıcht mehr ausschlıießlic Staaten gegenüber Staaten: 6 bındet In Ansätzen
miıttlerweile auch Staaten gegenüber Indıyıduen So können sıch Indı-
viduen VOT Gerichten zumındest teilweise auf das Völkerrecht beziehen.
Das zeıigt dıe Eınführung VON Indıyıdualklageverfahren be1l verschıiedenen
Menschenrechtsorganen.
€l Veränderungen des modernen Völkerrechts MUSSsSeEN als fundamen-

tal bezeichnet werden. S1e markıeren eiınen Weg des Völkerrechts hın
einem Weltinnenrecht als Rechtsordnung eiıner globalen Weltgesellschaft.*
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Vvon

Menschenrechtsschutz un (jJewa  erbot als Grundprinzipien einer
internationalen Friedensordnung

C genannten Elemente des Völkerrechts begründen eıne internat1o0-
nale Friedensordnung. Und das el erstiens Es o1bt keınen gerechten
Frieden ohne Anerkennung der Menschenrechte. Frieden ist e1in Prozess:

dessen Vollendungsbedingung gehört die Gerechtigkeıt FEinschluss
der TE  iıchen Garantıe der Menschenrechte. /weıtens jedoch 111USS eın
Frieden gestiftet werden und se1ıner tıftung, selnen Anfangsbedin-
SUNSCH 7.A| das Gewaltverbot 1m internatıonalen /Zusammenhang. ıne
Friedensordnung 1I1US$S5 also beıden Prinzıpien zugle1c echnung ragen:
Dem Prinzıp des allgemeınen Gewaltverbots, der ogleichen Souveränıtät der
Völker Un dem Prinzıp des unıversellen Menschenrechtsschutzes. Hıer
ann 6S empfindlıchen Konfliıkten kommen. are Vorzugs- und Be-
grenzungsregeln sınd einzuführen. DIie Kriıterien, denen sıch VOrzugs-
regeln SOWIEe eine Weıterentwicklung des Völkerrechts auszurichten aben.,
sınd dıe allgemeınen Kriterien ethischer Gewa  101 und -begrenzung, dıie
in den VOTANSCZANSCHCH Abschnitten entwıckelt wurden.

Kritische Prüfung des Völkerrechts UNC. die Krıterıen der
Gewaltbegrenzung vier Beispielen

ME Rechtsethische Zweifel /usammenwirken Von Judikative un
FExekutive In der internationalen Friedensordnung den Bedingungen

eines» sıch entwickelnden Weltinnenrechts

ach dem ersten Kriterium hat Gewaltanwendung ausschließlich der
Verteidigung bedrohter Menschen diıenen. Diese Aufgabe rfüllt 1M
Normalfall der Natıonalstaat ın se1ıner Souveränıität. Souveränıität bedeutet
hıer dıe E1genschaft der Staaten, keiner polıtıschenauntergeordnet
se1in un: deshalb ihre Bezıehungen auf TUnN! geltenden Rechts regeln P

können. Der Schutz der Menschenrechte SOWI1Ee Polizeieinsätze Jer-
roristen sınd dus diesem TUn vorrang1g und primär auch weıterhın eıne
staatlıche Aufgabe. Zu Öördern ist normatıven Gesichtspunkten dıe
Durchsetzung eines staatlıchen Gewaltmonopols In Verbindung mıt
Rechtsstaatlıchkeit und verantwortlicher Regierungsführung.* uch 1m
Zeıtalter der Globalısierung 1st der Staat nıcht obsolet geworden, sondern
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immer noch der beste Partner auf dem Weg abnehmender Gewalt und
zunehmender Gerechtigkeıit.

Ethisch rechtfertigen lässt sıch a1sSO 11UT dann eiıne Anwendung VON

Gewalt 1m internatıonalen Z/Zusammenhang, WEeNN be1 gravierenden Verlet-
ZUNSCH der Menschenrechte eın Staat nıcht eınmal se1ıne prımäre Funktion
des Schutzes und der Wahrung e1Ines mınımalen Rechtszustandes rfüllt
der WEINN eın Staat be1 offensıiıchtlıcher Verbindung mıt terrorıstischen
Organısatiıonen dıe internationale Zusammenarbeıt verweıigert un: der
Nıchtverbreıitung VON Massenvernichtungswafifen zuwıderläuft.

Die Bedrohung des Friedens wırd HT den N-Sıicherheitsrat testge-
tellt. der eın Höchstmaß Unparteılichkeıt Z Schutz der bedrohten
Menschen garantıert. ugle1ic jedoch beschließt dieser auch Zwangsmaß-
nahmen verbunden mıt dem Veto-Recht ein1ger Staaten. Judıkatıve und
Exekutive lıegen damıt in einer and unter Umständen miıt atalen Fol-
SCHh Gleiche können ungle1ic behandelt werden., Machterwägungen
und un1- oder multilaterale Interessen können die Rechtsanwendung beeıin-
{lussen. Hıer 1eg also e1in echtes Problem des modernen Völkerrechts VOIL.

Es wırd auft Zukunft hın lösen se1n eventuell Ur e1N Weltinterven-
tiıonsgerıicht, das dem N-Sicherheitsrat cdıe SeIlte gestellt wırd. Die
Rechtsgrundlage eiıner Gegengewalt INUSS eindeut1ıg und solıde se1n,
dass S1e jeder Krıtik stanı  en kann, insbesondere dem Vorwurtf der
Parteilichkeit

AT ı1ısche edenken einem HNEÜU schaffenden ec. au  O  R  e
ach dem zweıten Kriterium ist dıe Gewaltanwendung eıne ege

und eıne übergeordnete Autorität bınden Im Normalfall kommt auch
hler dem Siıcherheitsrat eıne Schlüsselrolle Was geschieht jedoch, WEeNN

diese übergeordnete Autoriıtät sıch selbst blockıert, gleichzeıtig jedoch
Massıve Menschenrechtsverletzungen bzw. Terroranschläge vorhegen? Es
wırd hıer CIWORCH, das Selbstverteidigungsrecht des TUKEeISs 5 ] der
Charta auf schwerste Gefährdungen des Weltfriedens be1l gleichzeitiger
Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates anzuwenden.*’ Damıt würde
e1in ec auf kollektive zumındest als Gewohnheitsrecht 1mM
System der internationalen Friedenssicherung verankert. Analog ZU

innerstaatlichenCauf Notwehr sSEe1 eıne MNECUC Rechtskategorie 1m inter-
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natıonalen /usammenhang chaffen Jedoch ze1gt gerade diese Parallele
dıe Girenzen auf: Das staatlıche ec auf Notwehr e1in gefestigtes
Gewaltmonopol VOTaus Es soll eiıne eXZEeSSIVE Inanspruchnahme des
Rechts auf unterbiınden. Eın internatiıonales Gewaltmonopol JE
doch exıistiert nıcht Deswegen ist dıe Schafifung elıner Neuen Rechtskate-
gorı1e normatıven Gesichtspunkten als außerst problematısc

bezeichnen. S1e würde der Beliebigkeıt staatlıcher Mılıtäreinsätze SPale
und J{ür Ööffnen.

SE Ergänzung des staatlichen Gewaltmonopols UNC. internationale
Spezialkontingente ZUT Abwehr privatisierter (Jewalt

ach dem dritten Grundsatz IHNUSS jede Gewaltanwendung ZUT Aufrech-
terhaltung der internationalen Frıedensordnung auf eın klares Zıiel e_
richtet se1IN: Schutz der Menschen VOT prıvatısierter Gewalt Diese kann
z.B dann zıielgerichteter eingedämmt werden, WENN neben der Förderung
des staatlıchen Gewaltmonopols ergänzend e1in internationales Gewaltmo-
nopo. hınzutriıtt. Organısatorisch würde C ausreıichen, WENN Zwel Dutzend
N-Staaten bestimmte Spezlalkontingente bereıtstellen würden, dıie jeder
e1t brufbar SINd. In diesem /Zusammenhang ist anzuknüpfen cdie nach
dem zweıten Golikrieg intensiv geführte Debatte dıie vVvon Boutros
Boutros-Gihalı vorgeschlagene „Agenda für den Frieden‘“. S1ıe beschreı1ibt
detailliert Formen der Krisenprävention, der zıvilen Konflıktbearbeitung
SOWIE Möglıchkeıiten polızeılicher Eınsätze 28

GG Umstrukturierung und Neuorientierung der Streitkräfte angesichts
einer zunehmenden Privatisierung Von (Jewalt

Der Schutz der unbeteıligten Personen und dıe Verhältnismäßigkeıt der
ıttel sınd wahren dieser vierte Grundsatz 1st auch auf dem Weg des
Völkerrechtes 7U Weltinnenrecht einzuhalten. Dıie Bestimmungen des
Kriegsvölkerrechts Ssınd hıer umfassend und detaıiılhert Zu iragen ist
jedoch B., ob dıe Instrumentarien un: ıttel och gee1gnet SInd, prıvatı-
s1ierte Gewalt erfolgreic Z bekämpfen. TO Panzerarmeen und eıne
Flotte VON Schlachtschiffen werden mehr und mehr siınnlos. Hıer I11USS VOT
allem das Mılıtär umdenken, beispielsweise dadurch, dass polızel-
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lıchen Einsätzen beteiligt WwIrd. Hıer steht dıe Umstrukturierung der ıttel.
dıe der Durchsetzung des Völkerrechts dıenen, noch Sanz Anfang.

Die Einsdätze IM KOSOVO, IN Afghanistan Un IM Irak Vorbilder für eine
Weiterentwicklung des modernen Völkerrechts ?

A | Die friedensethische Grundfrage Im internationalen Zusammenhang
Aaat dem Weg des modernen Völkerrechts ZU kosmopolıtischen Welt-

innenrecht wırd jedes außergewöhnlıche orgehen mıiıt der rage konfron-
tıiert seIN: Ist dieses orgehen eın gerechtfertigter Vorgriff auf das ETIOT-
dernde Weltinnenrecht???

Der 0Sovo-Einsatz
In ezug auf den Eınsatz 1mM KOS0OVO 1st diese rage eher verneıiınen,

WENN dıe Grenzziehungen un: Vısıonen des VOTANSCLANSCHNCH Abschniıtts
als Bewertungsgrundlage herangezogen werden. Zunächst I1NUSS abgesehen
werden VO  — der schwıerı1g bewertenden rage, obh cdie Toten VON

CT pfer e1Ines VON den Serben verübten Massakers oder nıcht>®
und ob SOMmMIt überhaupt dıe S1ıtuation eines Völkermordes vorlag. Der KEın-
Satz 1mM KOS0OVvO W äal eın Voregriff auf eın Weltinnenrecht, denn WAar
erstens CIn USAruCcC eıner Selbstmandatiıerung der AA Bezeıiıchnender-
welse konnte dieser Eınsatz erst beendet werden, nachdem ussian In den
polıtıschen Prozess wıeder einbezogen worden W dal. Es 1st für miıch eıne
offene rage, ob dıes nıcht auch auf anderem Wege VOT dem März 999
möglıch SCWECSCH ware Problematısc bleıibt darüber hınaus zweıtens dıe
sehr halbherzige Unterstützung der OSZE-Kontingente VOT Hs  TUC der
miıliıtärischen Auseinandersetzung. Drıttens: Schlechterdings unvereınbar
mıt den völkerrechtliıchen Bestimmungen [11USS auch das Ziel des Eınsatzes
bezeichnet werden, Miılosevıc ZU Unterzeichnen des kommens Von
Rambouillet zwıingen. Schließlic sınd viertens Zweiıfel der Verhält-
nısmäßigkeit der ıttel SOWIE A Schutz der Zivılısten angebracht. DIie
Vısıonen und Grenzzıehungen für eiıne Weıterentwıcklung des Völker-
rechts ethıschen Gesichtspunkten finden Kosovo-KEinsatz keınen
Rückhalt iIne völkerrechtliche Rechtfertigung der Mılıtärintervention 1m
früheren Jugoslawien INa also auf sehr schwachen en stehen: ıhn als
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einen Vorgriftf auf e1in beförderndes Weltinnenrecht bezeiıchnen, 1st
unmöglıch.

Modellfall Afghanistan?
Anders s1ıeht mi1t dem Miılıtäreinsatz In Afghanıstan dus Vorausge-
‚ lag eın eindeutiger eleo für dıie Verwiıcklung der Terrororganısa-
10n al 1ın den nschlag VO 1: 4 September VOL, WarTr der FEınsatz
VO Selbstverteid1igungsrecht nach Artıkel 5 ] der N-Chharta SedeCKkt* Es
INUSS e1 als zweıftellos gelten, dass zwıschen dem Talıban-Regiıme und
den Qaıda-Kämpfern eiIn Zusammenhang bestand ıne Trennung
zwıschen Terror-Organıisatıon un dem Staatssouverän W ar nıcht möglıch

Jedoch kann dieser Mılıtäreinsatz AdUus anderen CGründen nıcht als Vorgriff
auf eın beförderndes Weltinnenrecht bezeıiıchnet werden: Erstens hat
sıch der internatıionale Terrorısmus 1mM Fall ATfghanıstan e1in Staats-
gebilde angelehnt, auf diese Weıise staatlıches eCcC (Erstellung VON

Reisedokumenten USW.) nutzen ugle1ic bıldete dıe Terrororganısatıon
al einen Staat 1m Staate. Es 1st zudem wahrscheıinlıch, ass der

internatıiıonale Terrorıiısmus sıch welıter VoNn der staatlıchen Autorıität löst
und somıt einem virtuellen Raum In der Weltgesellschaft mutliert.
Anschläge VOoON terrorıstıischen Netzwerken sınd dann nıcht mehr klar einem
Staat zuzurechnen. S1ind Staaten. dıie pfer terrorıistischer Gewalt werden,
berechtigt, auch In olchen Fällen mılıtärisch einzuschreıten, um dıe O_
ristische (Gjefahr auszuschalten? Wıe ist eıne enkbare S1ıtuation beurte1-
Jen, In der en anderer Staat eıne Kooperatıon verweigert? Eın sıch auf das
Selbstverteidigungsrecht berufendes mılıtärıisches orgehen ware csehr
problematısch. uch hler <1bt ( keine Alternatıve ZUT der Vereinte;n
Natıonen. S1ie alleın annn den Weltfrieden und dıe internationale Siıcherheit
wahren. /weıtens ist darüber hınaus raglıch, ob dıe Bekämpfung VON fer-
rorıistischen Organısatiıonen zukünftig noch mıt den Mıtteln des Jahr-
hunderts erfolgreich durchzuführen ist Der andel, dem sıch der lobale
Terroriısmus unterzieht SOWIeEe der beschränkte Erfolg des Eınsatzes ıIn
Afghanıstan zeigen: uch diese mılıtärische Aktıon ann aum qals Vorgriff
auf eın beförderndes Weltinnenrecht bezeichnet werden.
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Der Irak-Krieg als Vorbild preemptiver LEinsätze ?
Es besteht keın 7Zweiıfel daran. dass der rak-Krieg urc die einschlägı1-

SCH Beschlüsse des N-Sıcherheitsrats SOWIE Uurc dıe N-Charta nıcht
edeckt W dal. Berechtigter Z weiıfel besteht auch der Behauptung des
Pentagon, der Irak habe Massenvernichtungswaffen eiImMlıc produzıert,
versteckt und Sel deswegen eine Bedrohung für den We  TI1Ieden FEın ent-

Ssprechender und überzeugender Bewels 1st ıs heute nıcht erbracht WOI-

den ugle1ic wiırd sıchtbar, dass der rak-Krieg das e1ıspıe für die
He S-amerıkanısche Sicherheitsstrategie nach den Anschlägen des
CSR September darstellt Im Zentrum des 1mM September 2002 veröffentlich-
ten Strategiepaplers steht dıie Behauptung, ass dıie alten Unterscheidungen
des Völkerrechts hınfällıg geworden selen: In der Epoche der Staaten  ege
mıt ihren Iruppenaufmärschen, der Mobilmachung und der sıchtbaren
Iruppenbewegung SC1 der Unterschie: zwıschen Frieden und Bedrohung
reıfbar SCWESCH, nıcht jedoch in der Ara eInNes entstehenden globalen
Terrorısmus. Denn dıe Gefahr VON terrorıistischen Anschlägen mıt Massen-
vernichtungswaffen bestehe Jederzeit und würde ohne Vorwarnung greiıfen
Daraus erg1bt sıch dıe weıtreichende Schlussfolgerung: Der völkerrecht-
ıch kodifizierte Begrıff des „unmıttelbaren Drohens‘‘ MUSSE dıie äh1lg-
keıten un 1e16e der heutigen Gegner angepasst werden und hler 1eg dıe
Begründung für dıe preemptiven Schläge, cie vorbeugend und antızıple-
rend In dıe Zukunft vorausgreıfen und dıe Bedrohung ausschalten. AJe
ogrößer dıe Bedrohung, desto orößer das IN ntätigkeıt entstehende
Rısıko un desto zwingender das Argument für antızıpatorısche Selbst-
verteidigung, selbst WENN Unsicherheit darüber besteht, Wann und der
eın angreıfen wırd.‘°>2

Diese Wendung, die das S-amerıkanısche Strategiepapler macht., kann
1m Zeıtalter der prıvatısıerten Gewalt nıcht mehr ohne Weıteres VO 1806
gefegt werden. Das Völkerrec darf nıcht 1n se1n für dıe Entstaat-
lıchung der 169e für jene VOon der Bush-Regierung beschriebene Gefahr,
auf dıie dıe klassısche Definition der „Unmittelbarkeıt“ und „Gegenwärt1ig-
eıt  CC der Drohung nıcht mehr zutrifft, a1sSO auf den sıchtbaren Aufmarsch
Von Iruppen und das Durchladen des Gewehrs Ob allerdings dies dıe
Lösung darstellt, das ecC auf Selbstverteidigung einselt1g ZUu erweıtern
und In dıe Definıtionsmacht eines Landes stellen, ist cdıe andere rage
Der Irak-Krieg darf nıcht Z7U Vorbild vorbeugender lege werden
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ansonsten wırd dıe Rückkehr der TE VO gerechten Krıeg In dıe Polıtik
Schule machen und dıe völkerrechtlıchen Errungenschaften überwınden.
DIe wechselnden Begründungen für den FEınsatz i1im Irak zeıgen, welche
Blüten eın olches orgehen treiben annn Es besteht ZUT S-amerıkanıi-
schen Strategıe 11UT eıne Alternatıve: ıne Reform der Vereinten Natıonen
1m oben beschriebenen Sinne: chaffung eiınes Weltinterventionsgerichts,
ufbau eıner Sicherheıitstruppe und der Wechsel ın der mılıtärıschen AUS-
richtung. e solche Reform der Vereinten Natıonen scheımint nıcht auf der
Linıe der USA lıegen, und doch gılt, dass eiıne aC dıe sıch nıcht
Regeln bındet, sıch selbst langfristig zugrunde geht Die Wiıedergeburt
der TE VO gerechten Krıeg hätte jedoch Tatale Folgen für dıe Sıcher-
heitslage innerhalb der Weltgemeinschaft. Asymmetrische Machtverhält-
N1ISSE, wechselnde Bündnisse zwıschen einzelnen Staaten und unüber-
schaubare Begründungsstrukturen für Miılhitäreinsätze waren die Konse-

Schluss

Frieden chaffen ohne Waffen! Mıt dieser Parole wurde dıe kırchliche
Friedensbewegung ıIn den achtzıger Jahren ZU Sammelbecken für 1eJe-
nıgen, dıe der uflösung des Ost-West-Gegensatzes arbeıteten. Diese
Parole ann heute als nıcht mehr tragfähıg für eine Friedensethıik bezeıch-
netl werden. /usammen mıt nıchtchristlichen Ansätzen geht CS iıhr vielmehr

dıie Durchsetzung des Rechts., dıe ärkung eines internatıonal Lrag-
tähıgen Völkerrechts, das sıch immer mehr ZU Weltinnenrecht ent-
wıckelt e1 ist c auch ıhre Aufgabe, der Formulhierung der ed1ın-
SUNSCH miıtzuwırken, denen eın Eınsatz VOoON polızeıliıcher und
mılıtärıischer Gewalt zulässıg und gee1gnet erscheınt. Das Gewaltverbot der
N-Charta darf eben keıine Phrase bleiben, sondern 111USS

Rechtsbruc geschützt werden. DIie TE NC} gerechten Krıeg darf nıcht
wlieder das Völkerrecht überwınden. Dass dies nıcht geschieht, daran ann
eıne CNrıstliıche mıtwiırken. S1ıe wırd sıch in diesem Sınne für e1in
wehrhaftes Völkerrecht stark machen MuUuUsSsen Es <1bt keınen gerechten
Krıeg ber eınen gerechten Frieden ohne eın wehrhaftes Völkerrecht o1bt
6S auch nıcht Friedensfördernde Maßnahmen und Formen der Abwehr VON

Gegengewalt MUSSEN sıch komplementär zue1ınander verhalten.
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ei und Verheißung ist iıhr el (jottes Schalom, der /usammen-
hang VON Cund Frieden der WIe JesaJa Sagl „Das Werk der Gerech-
ıgkeıt wird Friıede se1n un: Frucht des Rechts Siıcherheit auf EW1g.“
(Jes Es e1 . wırd Friede se1n.“ Im umfassenden Sinne des Wor-
teSs ist der Frieden VON Menschen weder chaffen noch erzwingen. Er
ble1ibt eıne Verheibung, elıne dıe (Girenzen des Machbaren transzendierende
abe FEın mess1i1anısches eschen Diese Siıchtwelise verhindert eiıne
Selbstüberschätzung des Menschen. Sıe ermöglıcht zugle1c eın Verständ-
N1IS des Frıedens als Prozess, in dem Gewalt abnımmt und Rechtssicherheit
zunımmt. Dieser Prozess Draucht oTO.  1ge Menschen, dıe Gewalt über-
wınden und Versöhnung en Martın Luther Kıng, Michaiıl Gorbatschow,
Mahatma (Gandhı der 1LV Brandt mıt seinem 1efall im Warschauer
CGhetto S1ıe alle werden Ausnahmeerscheinungen bleiben Eınzuplanen
sınd O12 nıcht ber 658 ist auf S1e e 5o, WIEe dıe CATISHICHE Frie-
denshoffnung ohne das Bekenntnis ZU Friedensstifter Jesus (C’hrıstus
grundlos bleibt.
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Krieg, das Völkerrecht uUun: e Moral In Der Kosovo-Krıeg und das Völkerrecht, hg VO
Merkel, Frankfurt Maın 2000, FEL

Vgl Sabine Von Schorlemmer, Menschenrechte und „huhmnitäre Interventionen‘‘. In
Internationale Polıtik, Jg 2000, AT
Vgl Michael Lürn/Bernhard Zangl, Weltpolıizeı der Weltinterventionsgericht” Zur Tiv1-
lısıerung der Konflıktbearbeitung. In Internationale Polıtık Jg 999, 1/—24; Ortwin
Buchbender/Gerhard Arnold (Hg.), Kämpfen für die Menschenrechte Der KOS0OVO-
Konflıkt 1mM Spiegel der Friedensethik, aden-Baden 2002, AT
Vgl Jost Delbrück, Wırksameres Völkerrec der ‚Weltinnenrecht““? Perspektiven
der Rechtsentwıicklung in einem sıch wandelnden internationalen S5System. In Friıeden
machen, hg VON Dieter Senghaas, Frankfurt Maın 199 7, AA

26 Vegl azu Lothar Brock/Bruno Schoch, Was ist das Neue internatıonalen TerrorIis-
mus? In Friedensgutachten 2002, hg VOoNn der Forschungsstätte der Evangelıschen Stu-
dıengemeılnschaft, dem Nstıitu für Friedensforschung und Sıcherheitspolitik der

D
Unıhversıität Hamburg u Münster 2002, 33—42, dort AT
Vgl azu z. B Jost Delbrück, Eiffektivität des UN-Gewaltverbots Bedartf eiıner Modi-
fikatıon der Reichweite des (4) M  AL In Der OSOVO-Krieg Rechtliche und
rechtsethische Aspekte Hg VOonN Dieter Lutz, aden-Baden 2000, L4} FKıne ber-
SIC| ber welıtere ertreter dieses Vorschlages iınden sıch be1l rtwıin Buchbender/Gott-
friedNO Aa 411, mıt dem erwels autf dıie insbesondere VO'  —; arl Doehring ANSC-

Dıskussion.
Sıe wurde 9972 In der Absıcht formulıert, dıe beschriebene6 schlıeßen und ıne
zukunftsfähige Friedenspolitik unter veränderten Vorzeichen beschreıben Unterschıie-
den werden 1er Kategorien: Vorbeugende aßnahmen (Dıplomatıe, Frühwarn-
Systeme, Einrıchtung entmiılıtarısıerter Z/onen) sollen das Entstehen VO  —; Streitigkeiten
verhiındern bzw. eingrenzen; frıedensschaffende aßnahmen (Verhandlungen, Wırt-
schaftsblockaden, Kınsatz VOoNn N-Truppen) en dıe Feindselıgkeiten beenden:

friedenssichernde Bnahmen (Pufferzonen, Beobachtungsmiss1ıonen, Polizeiaufga-
ben) sollen dıe Konflıkte entschärfen: Maßnahmen ZUT Friedenskonsolıdierung (Ent-
waifnung, Wiıederherstellen der öffentliıchen UOrdnung, wirtschaftlıcher und soz1aler Wıe-
deraufbau) sollen den Frieden wıederherstellen Vgl Tobias Debiel, Aa Der
Ssamte ext der „Agenda für den Frieden““ 1ST abgedruckt ıIn Stiftung Entwicklung
und Frieden Dıe Agenda für den Frıeden, Bonn 1993

29 Vgl azu Jürgen Habermas, Bestialıtä: und Humanıtät In Der Osovo-Krieg, hg VOoNnN
Dieter Lutz, aden-Baden 2000, ET Dort VE

3() Vgl Heinz Qqual, Der Kosovo-Konflıkt Wege ın einen verme1ı1dbaren Krıeg Dıie eıt
von nde November bıs März 1999, aden-Baden 2000, 45{171. Heınz qual stellt dl
and der NECUECSETCN Untersuchungen ın rage, ob sıch 1er eın Massaker gehande
hat Gerichtsmedizinische Untersuchungen können 1e6S nıcht eindeutig bestätigen.
Hans-Michael Empell, Ist der Krıeg der USA Afghanıstan Selbstverte1i1di-
gungsrecht gedeckt‘” In Friedensgutachten 2002, 42© 158—166
Weißes Haus, Die Natıionale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten Von Amerıka
September 2002 uszug In Karl-Heinz Harenberg/Marc Fritzler He.) No War. Krıeg
ist NIC. dıe LÖSsuUNg, Mr. us. München 2003, 265—-285, dort 283f.
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